
Amtliches Seite 2

Sonderausstellung 

der Kunstsammlungen Seite 3

Ausbau Zschopauer Straße   Seite 3

Umfrage zum Amtsblatt Seite 4

Winter im Tierpark Seite 4

ÜÜbbeerrbblliicckk

Rathaus-Journal, 21. Jahrgang, 6. Ausgabe, 10. Februar 2010 · Auflage: 130.000 Exemplare

Die Mitglieder des Regionalkonvents
haben sich angesichts der Spekulatio-
nen um den künftigen Standort einer
zentralisierten Landesdirektion in 
Leipzig oder Dresden an Sachsens Mi-
nisterpräsidenten Stanislaw Tillich ge-
wandt. 
Die Oberbürgermeisterin der Stadt
Chemnitz, Barbara Ludwig, und die
Landräte des Vogtland- und des Erz-
gebirgskreises sowie der Landkreise
Mittelsachsen und Zwickau, Dr. Tas-
silo Lenk, Frank Vogel, Volker Uhlig

und Dr. Christoph Scheurer, die den
Konvent bilden, fordern ein klares Be-
kenntnis zum Standort Chemnitz und
Südwestsachsen. Zugleich bitten sie
Stanislaw Tillich, den Entscheidungs-
prozess persönlich zu begleiten.
„Die Region Chemnitz braucht, um sich
weiterhin ausgewogen, dynamisch
und zugleich nachhaltig entwickeln zu
können, nicht nur weiterhin Förderung
von Investitionen und Innovationen,
sondern dringend auch ein standort-
politisches Signal in Gestalt der An-

siedlung der allgemeinen sächsischen
Mittelbehörde“, schreiben die Politi-
ker. „Für unsere Region ist die Präsenz
der allgemeinen Staatsverwaltung ein
wichtiges, nach innen und nach außen
wirkendes Bekenntnis der Staatsre-
gierung zur gleichrangigen Perspek-
tive der Region Chemnitz neben den
beiden anderen großen sächsischen
Metropolen.“
Das gemeinsame Ziel des Konvents ist
die Stärkung der Region als Wirt-
schafts- und Lebensraum. ●Ab dem Wochenende blickt die Sport-

welt für zwei Wochen nach Kanada,
wenn in Vancouver und im Skiressort
Whistler Mountain die Olympischen
Winterspiele stattfinden.
153 deutsche Athleten (58 Frauen und
95 Männer) sind am Start, unter ihnen
auch 22 sächsische Sportler.Gute Me-
daillenaussichten haben die sächsi-
schen Sportler besonders im Eiskunst-
lauf, Rennrodeln, Bob und der Nor-
dischen Kombination. 
Die Chemnitzer Medaillenhoffnungen
ruhen voll und ganz auf dem Eiskunst-
laufpaar Paar Aljona Savchenko/Ro-
bin Szolkowy. In der Nacht zum kom-
menden Dienstag kämpfen die Beiden
um olympisches Edelmetall. Darüber
hinaus vertreten die Eisschnelläufer
Nico Ihle und Marco Weber sowie
Ronny Listner die Farben der Stadt, der
als Anschieber im Viererbob von Tho-
mas Florschütz Platz nimmt. 

Während der Winterspiele bietet das
Sächsische Haus in Vancouver einen
Platz, in dem sich die Sachsen heimisch
fühlen können. Darüber hinaus präsen-
tiert sich der Freistaat mit diesem Haus
den Sportlern aus aller Welt sowie den
kanadischen Gastgebern und den Be-
suchern der Spiele als attraktiver Wirt-
schaftsstandort, hochwertiges Reise-
ziel und erfolgreiches Sportland.
Nach den Olympischen Winterspielen
finden vom 12. bis 21. März 2010 auch
die Paralympics in Vancouver statt.

SSaacchhsseenn iinn VVaannccoouuvveerr 22001100::
Weitere Informationen über die Sport-
ler, den Zeitplan der Olympischen Win-
terspiele und Paralympics sowie über
die Ergebnisse erhalten Sie unter:
www.sport-fuer-sachsen.de.
Zum Sächsischen Haus in Vancouver
erfahren Sie alles unter www.saxony-
in-vancouver-2010.com 

Standort Chemnitz stärken
Regionalkonvent: Zentralisierte Landesdirektion muss Sitz in Südwestsachsen haben

Die Stadt Chemnitz muss in den näch-
sten Jahren aufgrund sinkender
Schlüsselzuweisungen und Steuer-
einnahmen mit einem drastischen
Haushaltsdefizit von mehr als 50 Mil-
lionen Euro jährlich umgehen: Ober-
bürgermeisterin Barbara Ludwig und
die fünf Fachbürgermeister haben
sich daher  während einer Klausurta-
gung auf das weitere Vorgehen ver-
ständigt.
Ergebnis der Beratung und Ziel für die
nächsten Monate ist die Erarbeitung
eines Entwicklungs- und Konsolidie-
rungskonzeptes, das zugleich Ein-
sparungen ermöglicht und dennoch
die Freiräume schafft, die wesentli-
chen Ziele der Stadtentwicklung wei-
terverfolgen zu können.
Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig
und die Bürgermeister Berthold
Brehm, Detlef Nonnen, Miko Runkel,
Heidemarie Lüth und Petra Wesseler
haben zum weiteren Vorgehen infor-
miert. 
Insgesamt soll bis 2015 eine Konsoli-
dierungssumme von 57 Millionen

Euro erreicht werden – das ist die
Summe des jährlichen Durchschnitts
des erwarteten Defizits der nächsten
Jahre.
Acht Millionen Euro davon soll über
die allgemeine Finanzwirtschaft
(Steuern, Beteiligungen, Zinsmana-
gement) erreicht werden. 49 Millio-
nen Euro entfallen auf die Kern-
verwaltung. In der Runde der Bürger-
meister wurde vereinbart, wie die
Beiträge angemessen und fair auf die
einzelnen Dezernate verteilt werden.
Dabei wurden die unterschiedlichen
Gestaltungspotenziale berücksich-
tigt.
Bis Mitte April erarbeiten die Bürger-
meister innerhalb ihrer jeweiligen De-
zernate Vorschläge, wie der jeweilige
Konsolidierungsbeitrag erwirtschaf-
tet werden soll. 
Dabei gilt es insbesondere, eine stra-
tegische Ausrichtung innerhalb des
jeweiligen Verantwortungsbereiches
und die Unterstützung der Entwick-
lungsziele der Stadt Chemnitz zu
berücksichtigen. Es kommt vor allem

darauf an, langfristig wirksame Maß-
nahmen zu entwickeln statt Einmal-
effekte zu produzieren. 
„Die Aufgabe, die wir uns gestellt ha-
ben, ist keine einfache“, sagt Ober-
bürgermeisterin Barbara Ludwig.
„Aber wir haben bewusst eine Me-
thode gewählt, die uns die Möglich-
keit gibt, notwendige Konsolidierung
und Stadtentwicklung gemeinsam zu
denken.“ Deshalb sei auch keine Un-
terscheidung zwischen Pflichtaufga-
ben und freiwilligen Leistungen ge-
wählt worden, weil dann die allein
betroffenen Bereiche von vorn herein
festgestanden hätten. „Uns geht es
angesichts der weltweiten Wirt-
schaftskrise nicht anders als allen an-
deren Kommunen in Deutschland.
Nur haben wir in Chemnitz schon im-
mer sparsam gewirtschaftet, wir kön-
nen uns nicht zurücklehnen.“
Das Konzept soll dem Chemnitzer
Stadtrat im September zur Beschluss-
fassung vorgelegt werden, um bei der
Aufstellung des Haushaltes für das
Jahr 2011 einfließen zu können. ●

Verwaltung erarbeitet Entwicklungs-
und Konsolidierungskonzept
Einsparziel bis 2015: 57 Millionen Euro – Vorschläge werden bis April erstellt

In den Ferien wartet der winterliche
Tierpark Chemnitz mit einem Sonder-
programm für all jene auf, die mehr
über seine mehr als 900 tierischen Be-
wohner erfahren wollen. Bei den täg-
lich um 14.00 Uhr stattfindenden Kurz-
führungen zu bestimmten Tiergruppen
erzählt der Tierpfleger Interessantes
und Wissenswertes über seine Schütz-
linge und beantwortet auch Fragen der
Besucher.
Im Übrigen ist Winterschlaf weder im
Tierpark noch im Wildgatter ein Thema.
Die Bewohner haben sich auf Schnee
und Kälte ganz unterschiedlich einge-
stellt.

– Seite 4

Team Vancouver startet
Olympia-Mission
Eiskunstlauf-Paar mit Chancen auf olympisches Gold

Reges Treiben 
im Tierpark

Ganz Kanada freut sich auf die Spiele – im Bild der vorolympische Fackellauf,

der durch alle Provinzen des Landes führte. Foto: City of Vancouver

Kein Grund zum Jammern: Auch bei Eis und Schnee ist der Chemnitzer Tierpark

einen Besuch Wert. Foto: Kristin Schmidt
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üübbeerr ddiiee AAuusslleegguunngg ddeess PPllaannffeesstt--
sstteelllluunnggssbbeesscchhlluusssseess uunndd ddeerr ffeesstt--
ggeesstteelllltteenn PPllaannuunntteerrllaaggeenn iimm PPllaann--
ffeessttsstteelllluunnggssvveerrffaahhrreenn
„„DDeeiicchhssiicchheerruunnggssmmaaßßnnaahhmmeenn ddeerr
DDeeiicchhee CC77,, CC88 uunndd CC1111 aamm GGeewwääss--
sseerr CChheemmnniittzz iinn CChheemmnniittzz,, OOrrttsstteeiillee
GGllöössaa uunndd FFuurrtthh““

Mit Planfeststellungsbeschluss der
Landesdirektion Chemnitz vom
17.12.2009 (Az.: 62-8962.10/5/15)
ist der Plan für das o.g. Vorhaben
gemäß § 31 Abs. 2 des Wasser-
haushaltsgesetzes (WHG) und § 74
des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes (VwVfG) festgestellt worden.
Der Beschluss einschließlich der
Rechtsbehelfsbelehrung liegt mit
einer Ausfertigung des festgestell-
ten Planes erneut in der Stadt
Chemnitz, Stadtplanungsamt,
Technisches Rathaus, Neubau, Zim-
mer 437, Annaberger Straße 89 in

09120 Chemnitz vom 15.02.2010 bis
01.03.2010 – jeweils einschließlich
– während der Dienststunden Mon-
tag von 8.30 bis 12.00 und 13.00 bis
15.00 Uhr; Dienstag von 8.30 bis
12.00 und 13.00 bis 15.00 Uhr; Mitt-
woch von 8.30 bis 12.00 und 13.00
bis 15.00 Uhr; Donnerstag von 8.30
bis 12.00 und 13.00 bis 18.00 Uhr
sowie Freitag von 8.30 bis 12.00 Uhr
zu jedermanns Einsicht aus.
Den bekannten Betroffenen und
denjenigen, über deren Einwendun-
gen entschieden worden ist, wurde
der Planfeststellungsbeschluss zu-
gestellt. Mit dem Ende der Ausle-
gungsfrist gilt der Beschluss auch
gegenüber den übrigen Betroffenen
als zugestellt (§ 74 Abs. 4 Satz 3
VwVfG).

Chemnitz, den 28.01.2010
FFrraannkk DDrreecchhsseell
Abteilungsleiter

Bekanntmachung der Landesdirektion
Chemnitz

Montag, 15.02.2010, 19.00 Uhr, 
Ratszimmer, Rathaus Grüna,
Chemnitzer Straße 109, Chemnitz

TTaaggeessoorrddnnuunngg::

1. Eröffnung, Begrüßung sowie Fest-
stellung der ordnungsgemäßen La-
dung und der Beschlussfähigkeit   

2. Feststellung der Tagesordnung   
3. Entscheidung über Einwendun-

gen gegen die Niederschrift der
Sitzung des Ortschaftsrates Grüna
– öffentlich – vom 18.01.2010   

4. Vorlage an den Stadtrat/Aus-
schuss   

4.1. Vorlage zur Anhörung nach 
§ 67 Abs. 4 SächsGemO   Ent-
wurfs- und Auslegungsbe-
schluss zum vorhabenbezoge-

nen Bebauungsplan Nr. 09/16
Frischmarkt SIMMEL, Grüna
VVoorrllaaggee:: BB--004488//22001100   
EEiinnrreeiicchheerr:: DDeezzeerrnnaatt 66//AAmmtt 6611

5. Herr Bürgermeister Brehm infor-
miert über sein Dezernat und
stellt sich den Fragen der Ort-
schaftsräte   

6. Informationen des Ortsvorstehers  
7. Anfragen der Ortschaftsratsmit-

glieder   
8. Einwohnerfragestunde   
9. Benennung von zwei Ortschafts-

ratsmitgliedern zur Unterzeich-
nung der Niederschrift der öf-
fentlichen Sitzung des Ort-
schaftsrates Grüna   

LL.. NNeeuubbeerrtt
Ortsvorsteher

Sitzung des Ortschaftsrates Grüna
– öffentlich –

SStteellllffllääcchheenn bbzzww.. GGaarraaggeenn ffüürr ddiiee
SSttaattiioonniieerruunngg vvoonn RReettttuunnggssmmiitttteellnn
ssoowwiiee RRääuummlliicchhkkeeiitteenn ffüürr ddaass RReett--
ttuunnggssddiieennssttppeerrssoonnaall iinn ffoollggeennddeenn
BBeerreeiicchheenn::

Chemnitz-Nordost (in Richtung der
Städte Flöha und Frankenberg): 
1 Notarzteinsatzfahrzeug
Chemnitz-Nordwest (Wittgensdorf,
Röhrsdorf, Borna-Heinersdorf): 
1 Rettungswagen
Chemnitz-Südost (Einsiedel, Klaf-
fenbach oder Erfenschlag): 
1 Rettungswagen
Thalheim: 1 Rettungswagen
Zwönitz: 1 Rettungswagen
Pfaffenhain: 1 Rettungswagen 

Die Stellflächen sollten mindestens
ca. 7 m lang und ca. 5 m breit, Gara-
gen mindestens ca. 3,5 m hoch sein.
Für das Rettungsdienstpersonal wer-
den mindestens ein Aufenthalts-
raum, ein Ruheraum sowie Sa-
nitärräume Frauen/Männer benötigt. 
Interessierte Vermieter wenden sich
bitte an die Geschäftsstelle des Ret-
tungszweckverbandes Chemnitz/
Stollberg, Schadestraße 17, 09112
Chemnitz; Ansprechpartnerin: Frau
Griesbach, Tel.: 0371 4007-413, 
E-Mail: RettZV@chemonline.de
Der RettZV ist nicht verpflichtet, Zu-
schläge zu erteilen. Mit dieser An-
zeige sollen lediglich freie Mietob-
jekte ermittelt werden.     

Der Rettungszweckverband Chemnitz/
Stollberg (RettZV) sucht zur Miete

DDiiee SSttaaddtt CChheemmnniittzz ssuucchhtt BBüürrggee--
rriinnnneenn uunndd BBüürrggeerr,, ddiiee ddaass EEhhrreenn--
aammtt eeiinneerr FFrriieeddeennssrriicchhtteerriinn//eeiinneess
FFrriieeddeennssrriicchhtteerrss ffüürr ddiiee SScchhiieeddss--
sstteelllleennbbeezziirrkkee II,, VV uunndd VVII  üübbeerrnneehh--
mmeenn mmööcchhtteenn..

Gemäß dem Gesetz über die
Schiedsstellen in den Gemeinden
des Freistaates Sachsen und über
die Anerkennung von Gütestellen
im Sinne des § 794 Abs. 1 Nr. 1 der
Zivilprozess-ordnung (Sächs-
SchiedsGütStG) vom 27. Mai 1999
ist die Stadt Chemnitz verpflichtet,
Schiedsstellen zu errichten.
Die Aufgaben einer Schiedsstelle
werden durch einen ehrenamtlich
tätigen Friedensrichter bzw. eine
Friedensrichterin wahrgenommen. 
Der Bezirk einer Schiedsstelle um-
fasst nicht mehr als 50.000 Ein-
wohner.
Der/Die Friedensrichter/in muss
nach seiner/ihrer Persönlichkeit
und seinen/ihren Fähigkeiten für
das Amt geeignet sein. 

Friedensrichter/-in kann nicht
sein, wer als Rechtsanwalt zuge-
lassen oder als Notar bestellt ist,
die Besorgung fremder Rechtsan-
gelegenheiten geschäftsmäßig
ausübt oder das Amt eines Berufs-
richters oder Staatsanwalts aus-
übt bzw. als Polizei- oder Justizbe-
diensteter tätig ist.
Friedensrichter/-in kann ferner
nicht sein, wer die Fähigkeit zur Be-
kleidung öffentlicher Ämter nicht
besitzt oder durch gerichtliche An-
ordnung in der Verfügung über
sein Vermögen beschränkt ist, bei
Beginn der Amtsperiode das 
30. Lebensjahr noch nicht oder das 
70. Lebensjahr schon vollendet ha-
ben wird, nicht in dem Schiedsstel-
lenbezirk wohnt, gegen die
Grundsätze der Menschlichkeit
oder der Rechtsstaatlichkeit ver-
stoßen hat oder wer für das frühere
Ministerium für Staatssicherheit
oder das Amt für Nationale Sicher-
heit tätig war.
Der/Die Friedensrichter/-in hat

schriftlich zu erklären, dass die
oben aufgeführten Ausschluss-
gründe nicht vorliegen und
seine/ihre Einwilligung, Auskünfte
zu den Ausschlussgründen beim
Bundesbeauftragten für die Unter-
lagen des Staatssicherheitsdien-
stes einzuholen, zu erteilen.
Die Wahl des/der Friedensricht-
ers/-in erfolgt für die Dauer von 
5 Jahren durch den Stadtrat der
Stadt Chemnitz und bedarf der Be-
stätigung durch den Vorstand des
Amtsgerichtes Chemnitz.
Das Verfahren vor den Schiedsstel-
len dient dem Ziel, Rechtsstreitig-
keiten durch eine Einigung der Par-
teien beizulegen.
Die Schiedsstelle führt in bürgerli-
chen Rechtsstreitigkeiten über ver-
mögensrechtliche Ansprüche und
über nichtvermögensrechtliche
Ansprüche wegen der Verletzung
der persönlichen Ehre das Schlich-
tungsverfahren durch.
Das Schlichtungsverfahren findet
nicht statt in Rechtsstreitigkeiten, die

in die Zuständigkeit der Familien-
und Arbeitsgerichte fallen, die die
Verletzung der persönlichen Ehre in
Presse, Rundfunk und Fernsehen
zum Gegenstand haben und an de-
nen der Bund, die Länder, die Ge-
meinden oder andere Körperschaf-
ten, Anstalten oder Stiftungen des
öffentlichen Rechts beteiligt sind.
Die Friedensrichter/innen unterlie-
gen gemäß § 12 des SächsSchieds-
GütStG der Fachaufsicht des Vor-
standes des Amtsgerichtes, in der
Durchführung der Verhandlungen
der Schiedsstelle  sind sie unab-
hängig (§ 12 Absatz 2 Satz 3 Sächs-
SchiedsGütStG).
Außerhalb dieser Verfahren unter-
liegen die Friedensrichter/-innen
der Aufsicht und den Weisungen
der Stadt Chemnitz.
Über den Bund Deutscher Schieds-
männer und Schiedsfrauen werden
Lehrgänge zur Aus- und Weiterbil-
dung angeboten. 
Eine monatliche Entschädigung in
Höhe von 25 Euro wird gezahlt, um

Auslagen wie z.B. Papier, Telefonge-
bühren etc. abzudecken. Die neu zu
besetzenden Schiedsstellenbezirke
umfassen folgende Gebiete:
SScchhiieeddsssstteelllleennbbeezziirrkk II
Zentrum, Schloßchemnitz, Furth,
Glösa-Dreisdorf, Borna-Heiners-
dorf, Röhrsdorf, Wittgensdorf
Schiedsstellenbezirk V
Ebersdorf, Hilbersdorf, Euba, Son-
nenberg, Yorckgebiet
SScchhiieeddsssstteelllleennbbeezziirrkk VVII
Altchemnitz, Bernsdorf, Reichen-
hain, Markersdorf, Kapellenberg
Wenn Sie Interesse an der Über-
nahme einer ehrenamtlichen Tätig-
keit als Friedensrichter/-in in den
o.g. Schiedsstellenbezirken und
im Bereich der Schiedsstelle Ihren
Wohnsitz haben, schicken Sie bitte
bis zum 15.02.2010 einen formlo-
sen schriftlichen Antrag  oder eine
e-mail: katrin.hohl@stadt-chem-
nitz.de unter Angabe Ihrer persön-
lichen Daten an die Stadtverwal-
tung Chemnitz, Rechtsamt, Markt
1, 09111 Chemnitz.

Ausschreibung



War hier eine Synagoge?
Sonderausstellung in den Kunstsammlungen: Fotografien zum Schicksal von Synagogenbauten in Polen

Mit Planfeststellungsbeschluss vom 
1. Februar 2010 hat die Landesdirek-
tion Chemnitz den Ausbau der Bundes-
straße B 174 zwischen Südring und 
Gornauer Straße in Chemnitz geneh-
migt. Die Kosten für die Maßnahme be-
laufen sich auf ca. 20 Mio. e, wovon
16,5 Mio. e die Stadt Chemnitz und 3,5
Mio. e der Bund schultern werden. Der
Bund finanziert die Trasse dabei ab der
Baulastgrenze, die sich stadtauswärts
rechtsseitig an der Bebauungsgrenze
befindet.
Gegenstand der Straßenbaumaß-
nahme ist der Ausbau der Zschopauer
Straße in Chemnitz zwischen Südver-

bund und Gornauer Straße als 4-spu-
rige Fahrbahn mit je zwei durchgängi-
gen land- bzw. stadtwärtigen Fahrstrei-
fen. Begleitend hierzu ist die Anlage von
separaten Mischverkehrsflächen bzw.
getrennten Geh- und Radwegen ent-
lang der Fahrbahn vorgesehen. Im Wei-
teren sollen die Straßenentwässerung
erneuert und Lärmschutzmaßnahmen
(Lärmschutzwände, abschnittsweise
mit transparenten Elementen, mit einer
Höhe von maximal fünf Metern) reali-
siert werden. Zudem ist die Neugestal-
tung der Beleuchtung und die Neuord-
nung der gesamten Medienleitungen
vorgesehen. 

Die Stadt Chemnitz beginnt unverzüg-
lich mit der Ausführungsplanung. Auch
müssen Grundstücke gekauft und wei-
tere den Bau vorbereitende Maßnah-
men getroffen werden, so dass mit ei-
nem Baubeginn im dritten Quartal 2011
gerechnet werden kann, sofern keine
den verzögernden Klagen eingehen
und die Finanzierung über Fördermit-
tel gesichert ist. Die Fertigstellung der
Trasse ist für 2013 vorgesehen. Der
Planfeststellungsbeschluss wird in
Kürze öffentlich bekanntgemacht und
eine Ausfertigung samt dem festge-
stellten Plan für  zwei Wochen zur Ein-
sicht ausgelegt werden. 

Startschuss für Ausbau der Zschopauer Straße
Landesdirektion schafft Baurecht – Ab 2013 soll der Verkehr über neue Trasse rollen

Die Wiedereröffnung der 50-m-Halle
im Stadtbad Chemnitz an der Mühlen-
straße muss auf Anfang August ver-
schoben werden. Die Halle steht damit
den Badegästen erst nach der Som-
merpause wieder zur Verfügung. Im In-
nenbereich laufen die derzeitig verge-
benen baulichen Maßnahmen im

ursprünglich geplanten Bauablauf, je-
doch existieren mehrere Schnittstellen
zu den Arbeiten im Außenbereich, 
d. h. speziell zu den laufenden Fassa-
den- und Fenstersanierungsarbeiten.
Diese mussten aufgrund der winterli-
chen Witterung vorerst eingestellt wer-
den. Bisher wurden unter anderem die

Sanierung der Umkleide- und Sa-
nitärräume in der 50 m-Halle und die
Ertüchtigung der  Badewasseraufbe-
reitungsanlage und die teilweise
Dachsanierung umgesetzt. 
Zur Eröffnung ist ein Festwochenende
mit Tagen der offenen Tür am 7. und 8.
August 2010 geplant. ●

Stadtbad: 50-Meter-Halle öffnet im August
Umfangreiche Sanierung verzögert sich wegen hartnäckigem Winterwetter

Der polnische Künstler Wojciech
Wilczyk, geboren 1961 in Krakau, fo-
tografierte in einer dreijährigen Re-
cherche ehemalige Synagogen und
private Gebetshäuser in Polen. Her-
ausgekommen ist dabei eine Doku-
mentation über Synagogen, die noch
existieren, aber nicht mehr den jüdi-
schen Gemeinden gehören.  Zu sehen
sind die Fotografien ab Samstag in
den Chemnitzer Kunstsammlungen.
Heute verfallen die früheren Gebets-
häusern oder werden anderweitig als
Supermärkte, Wohnhäuser oder Po-
lizeiwachen genutzt. Die vorhandene
Architektur wurde in den meisten Fäl-
len zerstört. Ornamente wurden ab-
geschlagen, Wände glatt geputzt und
das Innere der Synagogen einfach
entfernt. Man hat schlicht alles aus-
gelöscht, was an die frühere Nutzung

erinnern könnte. Wilczyk versucht mit
sachlichem Blick, Fotografien der Er-
innerung der jeweiligen Orte festzu-
halten. Ohne Pathos und fernab jeg-
licher Postkartenästhetik dokumen-
tiert Wilczyk historische Gebäude, die
nur scheinbar mit der heutigen Ge-
sellschaft verbunden sind und immer
noch die Erinnerung an eine schwie-
rige Vergangenheit wecken.
Die Kunstsammlungen Chemnitz zei-
gen neben 20 Arbeiten eine Projek-
tion mit allen 310 Fotografien von 
Synagogenbauten in Polen. Die Aus-
stellung entstand in Kooperation mit
dem Museum Atlas Sztuki, Lodz, der
polnischen Partnerstadt von Chem-
nitz. 
Die Sonderausstellung startet am
Samstag und ist bis zum 11. April zu
sehen. ●

Zum nächsten Vortragsabend in der
Reihe „Das Stadtarchiv lädt ein“ wird
heute um 18 Uhr, in das Gebäude des
Stadtarchivs Chemnitz, Aue 16, einge-
laden. Der Eintritt ist frei. Der Chemnit-
zer Historiker Dr. sc. Karlheinz Schal-
ler, Autor mehrerer Publikationen zur
Geschichte der Chemnitzer Arbeiter-
schaft, spricht zum Thema „Unterm Ha-
kenkreuz. Fabrikarbeiter in Chemnitz
1933 bis 1945“.●

Fabrikarbeiter 
in der NS-Zeit

Über 100 Vorschläge für konkrete
Projektideen sind im Wissenschafts-
büro der Stadt Chemnitz auf den of-
fenen Aufruf eingegangen, der zur
Ausgestaltung der Bewerbungs-
schrift von Chemnitz als „Stadt der
Wissenschaft 2011“ initiiert wurde.
Damit steht neben den bereits in  den
Projektgruppen zu den insgesamt 
11 Themenfeldern erarbeiteten Inhal-
ten ein weiteres  breites Spektrum
kreativer Ideen für die am 5. März
2010 abzugebende Bewerbung der
Stadt zur Verfügung. 
In der von Oberbürgermeisterin Bar-
bara Ludwig geleiteten nächsten Sit-
zung des Gemeinsamen Ausschus-
ses zur Stadt der Wissenschaft am
Freitag wird eine erste Bewertung
und Auswahl der über 100 Vorschläge
für Projektideen durch die  Vertreter
der Stadt und der TU Chemnitz sowie
weiterer Akteure aus Wirtschaft und
Wissenschaft erfolgen. Chemnitz
steht neben Bielefeld und Mainz im
Finale um den vom Stifterverband für
die Deutsche Wissenschaft ausgeru-
fenen Titel „Stadt der Wissenschaft
2011“. ●

Mehr als 100 
Projektideen

AAuusslläännddeerrbbeeaauuffttrraaggttee
donnerstags von 13 – 16 Uhr, Sozial-
amt, Annaberger Straße 93, Zi. 208,
09120 Chemnitz sowie nach telefoni-
scher Vereinbarung unter 0371/488
5047 oder E-Mail auslaenderbeauf-
tragte@stadt-chemnitz.de

BBeehhiinnddeerrtteennbbeeaauuffttrraaggttee
dienstags von 14 – 16 Uhr, Sozialamt,
Annaberger Straße 93, Zi. 26a, 09120
Chemnitz sowie nach telefonischer
Vereinbarung unter 0371/488 5581
oder E-Mail behindertenbeauftragte
@stadt-chemnitz.de

GGlleeiicchhsstteelllluunnggssbbeeaauuffttrraaggttee
dienstags von 14 – 18 Uhr, Rathaus,
Markt 1, Zi. 233, 09111 Chemnitz sowie
nach telefonischer Vereinbarung un-
ter Ruf 0371/488 1380 oder gleichstel-
lungsstelle@stadt-chemnitz.de

KKiinnddeerrbbeeaauuffttrraaggttee
montags von 15 – 17 Uhr, donnerstags
von 16 – 18 Uhr, freitags 9 – 11 Uhr,
Haus der Familie, Parkstraße 26, 09119
Chemnitz sowie nach telefonischer
Vereinbarung unter Ruf 0371/ 90 95
059 oder E-Mail kinderbeauftragte@
stadt-chemnitz.de. ●

In die Übersicht der Chemnitzer Schulen
in der vergangenen Ausgabe des Amts-
blattes hat sich leider der Fehlerteufel
eingeschlichen. Wir bitten die Fehler zu
entschuldigen. Die nachfolgenden An-
gaben sind zu berichtigen:

MMiitttteellsscchhuullee AAlltteennddoorrff
Ernst-Heilmann-Straße 11
09116 Chemnitz
Tel.: 0371/369140
Fax: 0371/3691421
Internet: www.fv-ms-altendorf.de

MMiitttteellsscchhuullee GGaabblleennzz
Adelsbergstraße 90
09126 Chemnitz
Tel.: 0371/50710
Fax: 0371/5905962
Internet: www.ms-gablenz.de

JJoohhaannnneess--KKeepplleerr--GGyymmnnaassiiuumm
Internet: www.kepler.c.sn.schule.de

KKaarrll--SScchhmmiiddtt--RRoottttlluuffff--GGyymmnnaassiiuumm
Hohe Str. 25 und 35
09112 Chemnitz
Tel.: 0371/4888550
Fax: 0371/4888598
Internet: www.ksrgym.de  ●

Sprechzeiten der
Beauftragten

Fehlerteufel in
Schulübersicht

Verfall oder andere Nutzung: Synagogen in Polen.          Foto: Kunstsammlungen

„Nathan – heute“ und Multi-Kulti-Rock
LAP: Theater und Konzert gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit

Der Lokale Aktionsplan lädt zu einem
besonderen Abend: Mit der Premiere
eines Theaterprojektes mit an-
schließendem Konzert am Freitag, 
26. Februar 2010 im AJZ Talschock in
der Chemnitztalstraße: Der Abend be-
ginnt 19 Uhr mit der Premiere der Ins-
zenierung  von „Nathan – heute“ und
wird anschließend ab 21 Uhr mit ei-
nem Konzert von „Blackfire“ aus Ari-
zona/USA fortgesetzt. 
Beide Veranstaltungen gehören zu ei-
nem Projekt im Rahmen des Lokalen
Aktionsplans für Toleranz und Demo-
kratie, gegen Gewalt, Rechtsextre-
mismus und Fremdenfeindlichkeit.
Eintrittspreis für die gesamte Veran-
staltung inklusive Bands beträgt 
8 Euro pro Person – Karten gibt’s vor
Ort an der Abendkasse des AJZ. 
Kernintention des Projektes „Nathan

– heute“ ist, über die Verbindung von
Literatur, Musik, Theater, Akrobatik
und Faszination Feuer, eine inhaltli-
che Auseinandersetzung mit den The-
men Toleranz, Humanität, Rassis-
mus, Fremdenfeindlichkeit und
Antisemitismus zu führen und her-
ausgekommen ist die Inszenierung
des Stückes „Nathan der Weise“ als
moderne und zeitgenössische Inter-
pretation nach dem Original von Les-
sing.  
Die Dreier-Formation „Blackfire“ aus
Arizona verwurzelt im Punk Rock, 
existiert bereits seit 18 Jahren und
hatte gemeinsame Auftritte mit Joey
Ramone. Blackfire ist eine traditionell
beeinflusste, energiegeladene Band.
Die drei Geschwister vermischen tra-
ditionelle indianische Musik mit
Punk, Ska und Alternativ-Rock. ● Die Band Blackfire. Foto: Privatarchiv
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Umfrage: Ihre Meinung ist gefragt
Das Amtsblatt will noch besser informieren und optisch überzeugen – Einsendeschluss für Fragebögen ist der 28. Februar

Liebe Leserinnen und Leser 
des Amtsblatts,

seit August 1990 informiert das 
Amtsblatt die Chemnitzer Bürger nun
schon über das Geschehen in Stadt
und Verwaltung, über Offizielles und
Öffentliches. Damit das Amtsblatt den
Bedürfnissen seiner Leser noch 
besser gerecht werden kann, sind wir
stets bemüht, die Zeitung zu verbes-
sern. Helfen Sie uns dabei, indem Sie
untenstehenden Fragebogen bis zum
28. Februar ausfüllen und an die 
Redaktion zurückschicken:

Stadt Chemnitz,
Pressestelle
09106 Chemnitz

Die Auswertung der Fragebögen 
erfolgt selbstverständlich anonym.

FFRRAAGGEEBBOOGGEENN

WWiiee vviieellee MMiittgglliieeddeerr IIhhrreess HHaauusshhaalltteess 
lleesseenn ddiiee AAuussggaabbee ddeess AAmmttssbbllaattttss??

WWiiee oofftt lleesseenn SSiiee ddaass AAmmttssbbllaatttt??
Jede Woche.
Ein- bis dreimal monatlich.
Seltener.

WWaass eennttsspprriicchhtt IIhhrreenn 
LLeesseeggeewwoohhnnhheeiitteenn eehheerr??
Ich schlage das Amtsblatt 
nur auf, wenn ich bestimmte 
Informationen suche.

Ich blättere das Amtsblatt 
durch und lese, was mir 
interessant erscheint.

Ich lese alles.

WWeellcchheenn TTeeiill ddeess AAmmttssbbllaatttteess lleesseenn SSiiee
hhääuuffiiggeerr?? (Mehrfachnennungen möglich)
Berichte und Nachrichten 
über das Stadtgeschehen.

Öffentliche Bekanntmachungen 
(Ausschüsse,  Beschlüsse).

Öffentliche Ausschreibungen.

WWiiee bbeeuurrtteeiilleenn SSiiee ddiiee iinnhhaallttlliicchhee 
GGeewwiicchhttuunngg ddeess AAmmttssbbllaattttss??
Genau richtig.

Wünsche mir eher journalistisch 
berichtende Texte.

Amtliche Bekanntmachungen sind 
wichtig für mich.

Wünsche mir Service-Rubriken.*
* zum Beispiel zu folgenden Themen:

WWaass ssaaggeenn SSiiee zzuurr VVeerrssttäännddlliicchhkkeeiitt 
ddeerr TTeexxttee??
Der Anspruch der Texte 
ist angemessen.

Die Texte sollten anspruchs-
voller sein.

Die Texte sind teilweise 
unverständlich.

WWiiee ffiinnddeenn SSiiee ddiiee LLäännggee ddeerr AArrttiikkeell??
Die Länge der Texte ist 
angemessen.

Wünsche mir kürzere Beiträge.

Wünsche mir ausführlichere 
Berichte. 

BBeeuurrtteeiilleenn SSiiee bbiittttee ddaass ooppttiisscchhee 
EErrsscchheeiinnuunnggssbbiilldd ddeerr ZZeeiittuunngg..
Layout gefällt mir.
Die grafische Gestaltung sollte 
moderner sein.

WWiiee ffiinnddeenn SSiiee ddaass VVeerrhhäällttnniiss vvoonn TTeexxtt
uunndd BBiilldd??
Genau richtig.
Wünsche mir mehr Text.

Wünsche mir mehr Bilder.
Verhältnis zwischenText und 
Werbung ist:
stimmig
nicht stimmig

WWoorrüübbeerr mmööcchhtteenn SSiiee zzuukküünnffttiigg mmeehhrr
lleesseenn,, wwaass vveerrmmiisssseenn SSiiee iimm AAmmttssbbllaatttt??
(Mehrfachnennungen möglich)

Bauthemen
Sport
Soziales
Kultur
Service
Gesundheit
Verwaltung
Stadtrat
Anderes:

Bitte helfen Sie uns bei der Auswer-
tung der Antworten mit einigen statis-
tischen Daten:

Alter
weiblich
männlich

angestellt
selbstständig 

Student
Rentner 
Arbeitsuchend

Sonstiges

Sind Inhalte 

interessant und

Layout anspre-

chend?  

Die Amtsblatt-

leser sind gefragt.

Abb.: Archiv

Reges Treiben auch bei Eis und Schnee
Tierpark und Wildgatter laden in den Winterferien zu Führungen ein – Winterschlaf ist kein Thema unter den 900 Bewohnern

Die Ferien haben am Wochenende be-
gonnen und der winterliche Tierpark
Chemnitz wartet mit einem Sonderpro-
gramm für all jene auf, die mehr über
seine mehr als 900 tierischen Bewoh-
ner erfahren wollen. Bei den täglich um
14.00 Uhr stattfindenden Kurzführun-
gen zu bestimmten Tiergruppen erzählt
der Tierpfleger Interessantes und Wis-
senswertes über seine Schützlinge und
beantwortet auch Fragen der Besu-
cher.

Zudem besteht in der Tierparkschule
an vielen Ferientagen wieder die Mög-
lichkeit zum Basteln, Spielen und Ge-
stalten. Auch im Wildgatter kann man
Besonderes erleben – während der Fe-
rien werden wochentags jeweils 11.00
Uhr Schaufütterungen angeboten
(Montag, Mittwoch und Freitag:
Wölfe/Luchse; Dienstag und Donners-
tag: Wildschweine/Mufflons).
Übrigens – Winterschlaf hält keiner der
tierischen Bewohner in Tierpark und

Wildgatter. Die europäischen Arten im
Wildgatter kommen alle ausnahmslos
gut mit der Winterwitterung zurecht,
denn daran sind sie ja angepasst. 
Aber auch im Tierpark herrscht keine
Flaute. Einige wenige sehr kälteemp-
findlichen Tiere gar sind nicht oder nur
kurz im Außengehege zusehen, darun-
ter die Prinz-Alfred-Hirsche und die Lip-
penbären. Letztere sind aus ihrer an-
gestammten Heimat Indien wesentlich
wärmere Temperaturen gewöhnt als

derzeit im feucht-kalten Chemnitzer
Winterwetter. Auch Publikumsliebling
Löwe Malik mags von Haus aus wär-
mer und darf deshalb weiterhin auf sei-
nem beheizten Lager Platz nehmen. 
Die Erdmännchen-Truppe musste
ebenfalls vorsorglich ins Innengehege
umziehen, damit sich die drolligen Kerl-
chen nicht zugigen Tunnelsystem ver-
kühlen. Ein Vorteil im Übrigen für die
Besucher: Im Innenbereich können
sich sie sich weniger leicht verstecken
und sind hier deshalb besonders gut
zu beobachten.
Viele andere Tierparkbewohner haben
sich einfach etwas wärmer angezogen,
also einen dickeren Pelz oder eine
Speckschicht zugelegt. Einigen weni-
gen Arten, wie dem Eisfuchs, macht das
Wetter auch so richtig Vergnügen. Sie
stammen sie aus polaren Regionen,
wo es ohnehin einen Großteil des Jah-
res sogar bis unter minus 40 Grad Cel-
sius kalt ist. ●

TTiieerrppaarrkk CChheemmnniittzz
Öffnungszeiten  im Februar:
Tierpark: 9.00-16.00 Uhr, 
letzter Einlass 15.00 Uhr
Öffnungszeiten Wildgatter: 
8.00-16.00 Uhr.
www.tierpark-chemnitz.de 

Das Eissport- und Freizeitzentrum
Chemnitz bietet in den Winterferien
Freizeitspaß auf über 5.400 m2

Kunsteis. An den Wochentagen ste-
hen drei Eislaufzeiten zur Auswahl
10:00 – 12:00 Uhr, 13:00 bis 15:00 Uhr
und abends – in den Ferien in Summe
über 90 Stunden. Am Dienstag finden
drei Faschingsveranstaltungen in der
Eissporthalle statt. Für gutes Eis und
beste Stimmung steht das Team des
Eissportzentrums und freut sich auf
viele Besucher. ●

Ferientipp: Auf
Kufen flitzen

Unter dem Motto „Gesund essen leicht
gemacht“ hat das Gesundheitsamt mit
der Verbraucherzentrale Sachsen/ Be-
ratungszentrum Chemnitz während
der Winterschulferien Angebote für
Mädchen und Jungen vorbereitet. Da-
bei geht es um richtige Auswahl der
Nahrungsmittel und diese mit allen
Sinnen wahrzunehmen. Termine sind
Montag, 15. und Mittwoch, 17. Februar,
jeweils von 12 bis 16 Uhr, im Gesund-
heitsamt, Haus Am Rathaus 8 im Raum
434. Eingeladen wird hier zum Sinnes-
parcours mit praktischen Übungen
zum Riechen, Fühlen und Hören. ●

Gesund essen 
leicht gemacht

Winteridyll Tierpark. Foto: Kristin Schmidt
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Rathaus-Journal, 20. Jahrgang, 37. Ausgabe, 16. September 2009 · Auflage: 130.000 Exemplare

Oper und Kunstsammlungen Chem-
nitz begehen gemeinsam ein rundes
Jubiläum. 2009 jährt sich die Eröff-
nung des Opernhauses und des Mu-
seumsgebäudes am Theaterplatz
zum 100. Mal. Beide Häuser veran-
stalten deshalb am Wochenende  ein
Fest mit  hochkarätigem Programm. 
Neben zwei großen Open-air-Konzer-
ten, historischen Fotoausstellungen
in beiden Häusern, einer Lichtinstal-
lation und einer Live-Kunst-Perfor-
mance wird es noch vieles mehr ge-
ben. Den Abschluss des Jubiläums-
wochenendes bildet ein gemeinsa-
mer Festakt für geladene Gäste in der
Oper Chemnitz am  20. September
und ein Empfang in den Kunstsamm-
lungen, zu dem die Oberbürgermei-
sterin der Stadt  bittet. 
1897 stellte der damalige Oberbür-
germeister Dr. Beck einen Antrag an-
lässlich des 25-jährigen Regierungs-
jubiläums und des 70. Geburtstages
König Alberts von Sachsen ein Mu-
seum zu dessen Gedenken zu errich-
ten. Angesichts der blühenden Wirt-
schaftsentwicklung baute man ein

Museum und ein Opernhaus. Dieses
Ensemble wurde zwischen 1906 und
1909 durch Stadtbaurat Richard Mö-
bius errichtet. 
Umrahmt von Opernhaus, Museums-
bau, Chemnitzer Hof und der St. Pe-
trikirche, ist der Theaterplatz  eines
der schönsten Architekturensembles
der Stadt. 

Am 1. September 1909 wurden Mu-
seum und  Opernhaus in Anwesen-
heit des sächsischen Königs Friedrich
August mit einem Festkonzert in der
Oper und opulenten Kunstausstel-
lungen im Museumsgebäude als das
neue kulturelle Zentrum der Stadt
eröffnet.                            
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1897 stellte Oberbürgermeister 

Dr. Beck den Antrag, ein Museum  

zu errichten. Noch in der Planung war

man uneins, ob Chemnitz ein

Museum  oder  ein Theater brauche.

Die Frage löste sich angesichts der

blühenden Entwicklung der Stadt

von selbst – man baute ein Museum

und ein Opernhaus.     Foto: Schmidt

Bis zum 25. September, 18 Uhr können
am Wahltag Verhinderte ihre  Stimme
zur Bundestagswahl  in der Briefwahl-
stelle im Chemnitzer Rathaus abgeben.
Bislang haben von den 205.808
stimmberechtigten Chemnitzern
schon 16.800 von dieser Möglichkeit
Gebrauch gemacht. 
Geöffnet ist die Briefwahlstelle Mon-
tag und Mittwoch, jeweils 8.30  bis 16
Uhr sowie Dienstag und Donnerstag,
jeweils 8.30 bis 18 Uhr und  Freitag,
8.30 bis 12 Uhr. Am Freitag, den 25.
September ist  von 8.30  bis 18 Uhr
geöffnet. Mitzubringen ist der ausge-
füllte und unterschriebene Wahlsch-
einantrag. (Rückseite der Wahlbenach-
richtigungskarte) und das Personaldo-
kument. Als Alternative können Wähler
auch die Online-Wahlscheinbeantra-
gung über www.chemnitz.de > But-
ton Wahlen 2009 nutzen. Zu beachten
ist, dass Wahlscheine nur bis zum 25.
September 2009, 18 Uhr ausgegeben
werden. Der Wahlbrief mit dem Stimm-
zettel muss bis zum Wahltag am 27.
September, 18 Uhr wieder beim Kreis-
wahlleiter eingetroffen sein.   ●

Briefwahl im
Rathaus möglich

Kreativer Geist in 100 Jahre alter Architektur
Oper und Kunstsammlungen  Chemnitz begehen rundes Jubiläum  – Festwochenende zeugt von kultureller Vielfalt in beiden Häusern



üübbeerr ddaass OOffffeennhhaalltteenn vvoonn VVeerr--
kkaauuffsssstteelllleenn aann SSoonnnn-- uunndd FFeeiieerrttaa--
ggeenn iimm JJaahhrr 22001100

Auf Grund von § 8 Abs. 1 – 3 des
Sächsischen Gesetzes über die 
Ladenöffnungszeiten (Sächs
LadÖffG) vom 16. März 2007
(SächsGVBl S. 42), ), zuletzt geän-
dert durch Gesetze vom 29. Januar
2008 (GVBl. S. 138), vom 17. April
2008 (SächsGVBl. S. 274), hat der
Stadtrat mit Beschluss Nr. B-
011/2010 in seiner Sitzung am
27.01.2010 folgende Verordnung
beschlossen.

§§ 11

In der Stadt Chemnitz dürfen Ver-
kaufsstellen jeweils zwischen 12.00
Uhr und 18.00 Uhr geöffnet sein:
(1) am Sonntag, dem 28. März 2010
(2) am Sonntag, dem   7. Novem-
ber 2010

(3) am Sonntag, dem 12. Dezem-
ber 2010
(4) am Sonntag, dem 19. Dezem-
ber 2010

§§ 22

Zuwiderhandlungen gegen diese
Verordnung sind Ordnungswidrig-
keiten nach § 13 Abs. 1 
Ziffer 1 SächsLadÖffG.

§§ 33

Die Verordnung der Stadt Chem-
nitz über das Offenhalten von Ver-
kaufsstellen an Sonn- und Feierta-
gen im Jahr 2010 tritt am Tag nach
ihrer Verkündung im Chemnitzer
Amtsblatt in Kraft.

Chemnitz, den 02.02.2010
BBaarrbbaarraa LLuuddwwiigg
(Dienstsiegel)
Oberbürgermeisterin

Verordnung der Stadt Chemnitz

nnaacchh §§ 44 AAbbss.. 44 ddeerr GGeemmeeiinnddeeoorrdd--
nnuunngg ffüürr ddeenn FFrreeiissttaaaatt SSaacchhsseenn
((SSääcchhssGGeemmOO))

Zur öffentlichen Bekanntmachung
der Verordnung der Stadt Chem-
nitz über das Offenhalten von 
Verkaufsstellen an Sonn- und Fei-
ertagen im Jahr 2010, Stadtratsbe-
schluss Nr. B-011/2010 wird fol-
gender Hinweis gegeben: 
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO
gelten Satzungen, die unter Ver-
letzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften zustande ge-
kommen sind, ein Jahr nach ihrer
Bekanntmachung als von Anfang
an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung
nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlich-

keit der Sitzungen, die Genehmi-
gung oder die Bekanntmachung
der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Be-
schluss nach § 52 Abs. 2 wegen Ge-
setzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz
1 SächsGemO genannten Frist 
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den
Beschluss beanstandet hat oder 
b) die Verletzung der Verfahrens-
oder Formvorschrift gegenüber der
Gemeinde unter Bezeichnung des
Sachverhaltes, der die Verletzung
begründen soll, schriftlich geltend
gemacht worden ist. Ist eine Ver-
letzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4
geltend gemacht worden, so kann
auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4
Satz 1 SächsGemO genannten Frist
jedermann diese Verletzung gel-
tend machen.

Hinweis

üübbeerr ddaass OOffffeennhhaalltteenn vvoonn VVeerr--
kkaauuffsssstteelllleenn aauußßeerrhhaallbb ddeerr ggeesseettzz--
lliicchh ffeessttggeelleeggtteenn LLaaddeennööffffnnuunnggss--
zzeeiitteenn aauuss bbeessttiimmmmtteemm AAnnllaassss iimm
JJaahhrr 22001100

Auf Grund von § 3 Abs. 3 des 
Sächsischen Gesetzes über die 
Ladenöffnungszeiten (Sächs
LadÖffG) vom 16. März 2007
(SächsGVBl. 2007, S. 42), zuletzt
geändert durch Gesetze vom 
29. Januar 2008 (GVBl. S. 138), vom
17. April 2008 (SächsGVBl. S. 274),
hat der Stadtrat mit Beschluss Nr.
B-012/2010 in seiner Sitzung am
27.01.2010 folgende Verordnung
beschlossen.

§§ 11

An den folgenden Tagen dürfen
Verkaufsstellen in der Stadt Chem-
nitz verlängert geöffnet sein:

(1) am Freitag, dem 12. März 2010
bis 24.00 Uhr aus Anlass der Ver-
anstaltung „Eröffnung der Som-
mermöbelsaison“ (Antragsteller:
IKEA Chemnitz)
(2) am Freitag, dem 14. Mai 2010
bis 24.00 Uhr aus Anlass der Ver-
anstaltung „Beauty-Tage im Chem-
nitz Center“ (Antragsteller: Chem-
nitz Center)
(3) am Freitag, dem 24. September
2010 bis 24.00 Uhr aus Anlass der

Veranstaltung „Chemnitzer Mo-
denächte 2010“ (Antragsteller: IG
Chemnitzer Innenstadt e. V.)
(4) am Freitag, dem 1. Oktober
2010 bis 24.00 Uhr aus Anlass der
Veranstaltung „Buntes Herbst-
fest“ (Antragsteller: IKEA Chem-
nitz)
(5) am Freitag, dem 29. Oktober
2010 bis 24.00 Uhr aus Anlass der
Veranstaltung „Halloween und
Erntedankfest im Chemnitz Cen-
ter“ (Antragsteller: Chemnitz Cen-
ter)

§§ 22

Zuwiderhandlungen gegen diese
Verordnung sind Ordnungswidrig-
keiten nach § 13 Abs. 1 
Ziffer 1 SächsLadÖffG.

§§ 33

Die Verordnung der Stadt Chem-
nitz über das Offenhalten von 
Verkaufsstellen außerhalb der ge-
setzlich festgelegten Ladenöff-
nungszeiten aus bestimmtem 
Anlass tritt am Tag nach ihrer Ver-
kündung im Chemnitzer Amtsblatt
in Kraft.

Chemnitz, den 02.02.2010
BBaarrbbaarraa LLuuddwwiigg
(Dienstsiegel)
Oberbürgermeisterin

Verordnung der Stadt Chemnitz

nnaacchh §§ 44 AAbbss.. 44 ddeerr GGeemmeeiinnddeeoorrdd--
nnuunngg ffüürr ddeenn FFrreeiissttaaaatt SSaacchhsseenn
((SSääcchhssGGeemmOO))

Zur öffentlichen Bekanntmachung
der Verordnung der Stadt Chemnitz
über das Offenhalten von  Verkaufs-
stellen außerhalb der gesetzlich fest-
gelegten Ladenöffnungszeiten aus
bestimmtem Anlass im Jahr 2010,
Stadtratsbeschluss Nr. B-012/ 2010
wird folgender Hinweis gegeben: 
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO
gelten Satzungen, die unter Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften zustande gekommen sind,
ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung
als von Anfang an gültig zustande
gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht
oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlich-

keit der Sitzungen, die Genehmi-
gung oder die Bekanntmachung der
Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss
nach § 52 Abs. 2 wegen Gesetz-
widrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1
SächsGemO genannten Frist 
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den
Beschluss beanstandet hat oder 
b) die Verletzung der Verfahrens-
oder Formvorschrift gegenüber der
Gemeinde unter Bezeichnung des
Sachverhaltes, der die Verletzung
begründen soll, schriftlich geltend
gemacht worden ist. Ist eine Verlet-
zung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 gel-
tend gemacht worden, so kann auch
nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1
SächsGemO genannten Frist jeder-
mann diese Verletzung geltend ma-
chen.

Hinweis

ddeess §§ 77 ddeerr SSaattzzuunngg ddeerr SSttaaddtt
CChheemmnniittzz üübbeerr ddiiee EErrhheebbuunngg vvoonn
VVeerrwwaallttuunnggsskkoosstteenn ffüürr AAmmttsshhaanndd--
lluunnggeenn iinn wweeiissuunnggssffrreeiieenn AAnnggeellee--
ggeennhheeiitteenn ((VVeerrwwaallttuunnggsskkoosstteennssaatt--
zzuunngg))

§ 7 Verwaltungskostensatzung
lautet derzeit wie folgt:

§§ 77
AAnnwweenndduunnggeenn vvoonn BBeessttiimmmmuunnggeenn

ddeess SSääcchhssVVwwKKGG

Gemäß § 25 Abs. 2 SächsVwKG fin-
den die §§ 2, 3, 4, 5, § 6 Abs. 2 Satz
2 bis 7 Abs. 3 und 4, die §§ 8 bis
17, der § 19, § 20 Abs. 1 und die 
§§ 21 bis 23 des SächsVwKG bei
der Erhebung von Kosten nach die-
ser Satzung entsprechend Anwen-
dung.

Ein fehlerhafter Gesetzesverwei-
ses wird redaktionell wie folgt be-
richtigt:

§§ 77
AAnnwweenndduunnggeenn vvoonn BBeessttiimmmmuunnggeenn

ddeess SSääcchhssVVwwKKGG

Gemäß § 25 Abs. 2 SächsVwKG fin-
den die §§ 2, 3, 4, 5, § 6 Abs. 2 Satz
2 bis 7, Abs. 4 und 5, die §§ 8 bis
17, der § 19, § 20 Abs. 1 und die 
§§ 21 bis 23 des SächsVwKG bei
der Erhebung von Kosten nach die-
ser Satzung entsprechend Anwen-
dung.

Redaktionelle 
Berichtigung
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